
Land Studienbeiträge
Ausnahmeregelunge
n Höhe

staatl. 
Abgesicherte
s Darlehen Konditionen

Verschul-
densober-
grenze Ausfallfonds

Baden-Württemberg ja, seit SS 07

keine Gebühren für 
Urlaubs- und 
Praxissemester, für 
Studierende mit 
Kindern unter 8 J. bei 
Familien mit 3 Kindern 
oder mehr,, 
Hochsbegabung und 
in bestimmten Fällen 
bei ausländ. 
Studierenden einheitl. 500 € Ja, mit L-Bank

Förderdauer: 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
Zins derzeit 5,5%, 
Rückzahlung 
beginnt 2 J nach 
Verlassen der HS, 
Mindesteinkommen 
12.720 Euro im 
Jahr 

15000 Euro insg.  
10.000 aus 
BAFöG und 
5000 aus 
Studienkredit

ja, in Form einer Anstalt 
des öff. Rechts, 
Finanzierung über Umlage 
bei den Hochschulen

Bayern ja, seit SS 07

keine Gebühren für 
Urlaubs- und 
Praxissemester, bei 
Promotionsstudium (6 
Sem.) für Studierende 
mit Kindern unter 10 
J.,    und in 
bestimmten Fällen bei 
ausländ. Studierenden

Uni 300 - 500 
FH 100 - 500 
€, Höhe in 
Entscheidung 
der HS

Ja mit KfW-
Förderbank

s.BaWü.,  Zins 
derzeit 6,48 %

15000 Euro insg.  
10.000 aus 
BAFöG und 
5000 aus 
Studienkredit

Sicherungsfonds, 
finanziert duch 10 % 
Umlage bei HS

Berlin nein
Brandenburg nein
Bremen

nein, nur 
Langzeitgebühren 500 € nein



Land Studienbeiträge
Ausnahmeregelunge
n Höhe

staatl. 
Abgesicherte
s Darlehen Konditionen

Verschul-
densober-
grenze Ausfallfonds

Hamburg

ja, seit SS 07 (500 
€), aber gesetzl. 
Regelung steht vor 
Änderung, lt. 
Koalitionsvertrag 
Einführung 
nachgelagerten 
Gebühren von 375 
€ 

keine Gebühren für 
Urlaubs- und 
Praxissemester,  für 
Studierende mit 
Kindern unter 14 J.,   
und in bestimmten 
Fällen bei ausländ. 
Studierenden 500 € Ja

Förderdauer: 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
Zins derzeit unter 
5,9 %, 
Rückzahlung 
beginnt 18 Monate 
nach Verlassen der 
HS, 
Mindesteinkommen 
12.720 Euro im 
Jahr

Hessen 

ja, seit WS 07/08, 
aber in Kürze 
Entscheidung über 
Abschaffung der 
Gebühren, 
darüberhinaus 
Langzeitgebühren 
(anstelle der allg. 
Studiengebühren) 
bei Überschreiten 
der 
Regelstudienzeit 
um mehr als 4 
Semester,  500 - 
900 €, gestaffelt 
nach der Länge 
des Studiums

keine Gebühren für 
Urlaubs- und 
Praxissemester 500 €

ja, mit 
Landestreu-
handanstalt

Förderdauer: 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
Zins max. 7,5 %, 
Rückzahlung 
beginnt 2 J. nach 
Verlassen der HS, 
Mindesteinkommen 
12.720 Euro im 
Monat   15.000 €

ja,  finanziert aus Umlage 
von 10 % bei den 
Hochschulen

Mecklenburg-
Vorpommern nein



Land Studienbeiträge
Ausnahmeregelunge
n Höhe

staatl. 
Abgesicherte
s Darlehen Konditionen

Verschul-
densober-
grenze Ausfallfonds

Niedersachsen

ja, seit WS 06/07, 
außerdem 
Langzeitgebühren 
(RStZ plus 4 Sem.) 
anstelle der allg. 
Gebühren in Höhe 
von 600 bis 800 € 
pro Semester

WS 06/07 für 
Erstsemester, ab SS 
07 für alle Studierende 500 €

ja, mit öffentl. 
Rechtl. 
Kreditinstitut

Förderdauer: 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
Zins derzeit 6,29 %, 
Rückzahlung 
beginnt 2 J. nach 
Verlassen der HS, 
Mindesteinkommen 
12.720 Euro im 
Monat   15.000 €

ja,  finanziert aus Umlage 
von 10 % bei den 
Hochschulen

Nordrhein-Westfalen ja, seit WS 06/07

keine Gebühren für 
Urlaubs- und 
Praxissemester, für 
Studierende mit  
minderjähr. Kindern 
oder mehr, 
bestimmten 
Ehrenämtern und in 
bestimmten Fällen bei 
ausländ. Studierenden

maximal 500 
€, HS 
entscheidet 
über Ob und 
Höhe

ja, bei NRW-
Bank

Förderdauer: 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
Rückzahlung 
beginnt 2 J. nach 
Verlassen der HS,  
Zinssatz derzeit 5,9 
%, 
Mindesteinkommen 
12.720 Euro im 
Monat   

10.000 € 
(bedeutet,  dass 
BAFöG-
Empfänger 
(Vollförderung) 
nicht 
zurückzahlen 
müssen)

ja, finanziert aus Umlage 
von 20 % bei den 
Hochschulen

Rheinland-Pfalz nein



Land Studienbeiträge
Ausnahmeregelunge
n Höhe

staatl. 
Abgesicherte
s Darlehen Konditionen

Verschul-
densober-
grenze Ausfallfonds

Saarland ja,s eit WS 07/08

keine Gebühren für 
Urlaubs- und 
Praxissemester, für 
Studierende mit 
Kindern unter 10 J., 
Leistungssportler(inne
n), besonders begabte 
Künstler(innen), und in 
bestimmten Fällen bei 
ausländ. Studierenden

300 € im 1. 
und 2. 
Semester, 
anschl. 500 € ja 

Förderdauer: 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
Rückzahlung 
beginnt 2 J. nach 
Verlassen der HS,  
Zinssatz 6,38 %, 
Mindesteinkommen 
12.720 Euro im 
Monat   15.000 €

ja,  finanziert aus Umlage  
bei den Hochschulen, wird 
fortlaufend neu berechnet

Sachsen nein

Sachsen-Anhalt

nein, aber 
Langzeitgebühren 
für 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
500 €

Schleswig-Holstein nein

Thüringen

nein, aber 
Langzeitgebühren 
für 
Regelstudienzeit 
plus 4 Semester, 
500 €


